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 Veröffentlicht am 28.04.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs1;

Rechtssatz

Eine andersartige rechtliche Würdigung eines Sachverhaltes durch die bf Partei stellt keine neue Tatsache dar, die eine

Wiederaufnahme eines Abgabenverfahrens (hier über Parteiantrag) rechtfertigen würde.
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